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Bestattungen – was Sie wissen sollten 

 In den ersten Stunden von den Angehörigen zu erledigen

 •  Arzt wegen Totenschein verständigen (nicht bei Tod im Krankenhaus/Heim)

 •  Verfügungen suchen (Vorsorgevertrag mit Bestattungsinstitut, Organspende, 
     Willenserklärung zur Feuerbestattung)

 •  Bestattungsinstitut wegen Organisation der Bestattung verständigen

 •  Nächste Angehörige verständigen, Vorgehensweise abstimmen

 •  Mit dem Bestatter die Vorgehensweise abstimmen und klären, welche Aufgaben 
     Sie selbst übernehmen möchten

 •  Auswahl des Sarges, der Totenbekleidung

 •  Liste aller zu benachrichtigenden Personen erstellen

 •  Arbeitgeber informieren

 Vom Bestatter zu erledigen

 •  Einbetten und Überführung des Verstorbenen ins Leichenhaus/Krematorium

 •  Abmeldung beim Standesamt und Beantragung der Sterbeurkunden

 •  Genehmigung für die Einäscherung erwirken

 •  Termin der Beisetzung mit der Friedhofsverwaltung abstimmen

 •  Grabstätte beantragen, wenn noch kein Grab vorhanden ist

 •  Terminabstimmung mit Pfarrer/Trauerredner und Friedhofsamt
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 Bis zur Trauerfeier und Beisetzung

 •  Mit Pfarrer/Trauerredner die Inhalte und Gestaltung der Trauerfeier festlegen

 •  Gasthof für Trauerkaffee reservieren

 •  Traueranzeige/Sterbebilder aufsetzen, entwerfen

 •  Blumenschmuck für Sarg, Trauerhalle, das offene Grab besprechen

 •  Vorhandene Grabmale/Einfassung vom Steinmetz entfernen lassen

 Nach der Beisetzung

 •  Unterlagen für zu regelnden Zahlungsverkehr zusammensuchen

 •  Versicherungen und Ämter, bei denen Leistungsanspruch besteht, informieren 
     und Zahlungen einfordern

 •  Laufenden Zahlungsverkehr stoppen (Daueraufträge und Einzugsermächtigungen)

 •  Bestehende Verträge kündigen (Versicherungen, Mietverträge, Zeitschriften, 
     Mitgliedschaften in Vereinen) – geht inzwischen häufig digital mit beigelegter Sterbeurkunde

 •  Danksagung für erhaltene Beileidsbekundungen

 In der Folgezeit

 •  Abrechnung von Bestatter, Gärtnerei, Steinmetz, Gebühren der Friedhofsverwaltung;
     Zahlung auch vom „eingefrorenen“ Konto des Verstorbenen möglich

 •  Grab abräumen und Grabpflege planen

 •  Ca. 6 Monate nach der Beerdigung einen Steinmetz mit der Wieder-/Neu-Errichtung 
     der Grabanlage beauftragen
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 Tipps für die Formalitäten danach

Sterbeurkunde wird am Sterbeort beantragt.
Hierfür nötig sind: Geburtsurkunde, Totenschein, Heiratsurkunde, evtl. Sterbeurkunde 
des Gatten oder Scheidungsurteil, Personalausweis.

 •  Erbschein beim zuständigen Nachlassgericht beantragen.
     Notar einschalten, Testament eröffnen lassen.

 •  Finanzamt innerhalb von drei Monaten über etwaige Erbschaft informieren

 •  Antrag auf Rentenvorschuss beim Rentenservice (dreifach der für den Sterbemonat 
     gezahlte Rente) innerhalb eines Monats

 •  Antrag auf Witwenrente bei der Stadtverwaltung stellen

 •  Abrechnung mit Lebensversicherungen bzw. Sterbekasse

 •  Neuversicherung der Familienangehörigen bei der Krankenkasse regeln

 •  Haftpflicht-, Hausrat- und Krankenversicherung kündigen oder auf den Namen des 
     Ehepartners umschreiben lassen


